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Frau Lemmens 07.03.2025 

 
 

N i e d e r s c h r i f t  

über die öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Fehrbach vom 16.05.2024 im Pfarrheim 
St. Josef im Ortsbezirk Fehrbach 

_________________________________________________________ 
 

Die gesetzliche Mitgliederanzahl beträgt: 10 
 
 
Anwesend: 

Vorsitzender 
Herr Christian Mühlbauer  

 

Mitglieder 
Herr Arno Breihof  
Herr Maximilian Lehmann  
Herr Thomas Marx  
Herr Philipp Scheidel  
Herr Peter Schwarz  
Herr Oliver Strassel  

 

Protokollführung 
Frau Kimberly Lemmens  

 
 
 
 
Es fehlt entschuldigt: 

Mitglieder 
Herr Heinrich Fleck  
Frau Simone Grünfelder  
Herr Christian Scheu  
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr.  

 

Er stellt die form- und fristgerechte Ladung der Ortsbeiratsmitglieder sowie die Be-

schlussfähigkeit des Ortsbeirates fest. 

 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung gibt es nicht. 

 

Der Ortsbeirat beschließt einstimmig die folgende 

T a g e s o r d n u n g :  

 1   Einwohnerfragestunde  
   
 2   Widmung von Gemeindestraßen  
   
 3   Anfragen und Informationen  
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zu 1 Einwohnerfragestunde 

 
Der Vorsitzende informiert, dass keine schriftlichen Anfragen vorlägen und fragt an, 
ob die anwesenden Bürgerinnen Anfragen vorbringen möchten. 
 
Eine Bürgerin berichtet, dass seltsame Parkplatzmarkierungen in der Tiroler Straße 
vorzufinden seien und fragt diesbezüglich an, ob Fahrzeuge bis zum Bürgersteig ge-
parkt werden dürften und folglich Fußgänger auf die Straße ausweichen müssten. 
 
Der Vorsitzende gibt an, über die dargelegte Situation informiert zu sein, jedoch auf-
grund eines laufenden Verfahrens und einer anhängigen Rechtstreitigkeit keine nä-
here Auskunft hierzu erteilen zu können. 
 
Die Bürgerin fragt an, wer die entsprechenden Markierungen veranlasst habe. 
 
Der Vorsitzende gibt an, dass diese durch den Eigentümer erfolgt seien. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz ergänzt, dass gegebenenfalls eine umfassendere Aus-
kunft durch das zuständige Ordnungsamt der Stadt Pirmasens erfolgen könne. 
 
Der Vorsitzende bestätigt die Zuständigkeit des Ordnungsamtes. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz gibt weiterhin zu Protokoll, dass die vorgebrachten Mar-
kierungen seit letzten Freitag [10.05.2024] bestünden. 
 
Der Vorsitzende erklärt, über nähere Informationen zu verfügen, jedoch eine Weiter-
gabe dieser aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich sei. 
 
Die Bürgerin erkundigt sich, ob die Durchführung solcher Maßnahmen durch eine 
Privatperson grundsätzlich rechtens sei. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass sich der betroffene Bürgersteig im Privateigentum be-
finde und aufgrund des laufenden Verfahrens keine weitere Auskunft hierzu erfolgen 
könne. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz informiert, dass bereits mehrere Anfragen diesbezüglich 
an ihn herangetragen worden seien. 
 
Der Vorsitzende bekundet Verständnis für die Anfragen. Diese seien aufgrund der 
speziellen Gegebenheiten nachvollziehbar. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz gibt zu Protokoll, dass gegebenenfalls in der nächsten 
Sitzung nähere Informationen hierzu vorlägen. 
 
Der Vorsitzende schätzt dies wegen der vorliegenden Rechtsstreitigkeit als schwierig 
ein. 
 
Ortsbeiratsmitglied Scheidel ergänzt, dass eine Stellungnahme aufgrund der offiziel-
len Anfrage erbeten werden könne. 
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Der Vorsitzende teilt mit, dass derzeit eine Prüfung der Rechtmäßigkeit durch die 
Stadtverwaltung erfolge und bereits Urteile herangezogen worden seien. Diese seien 
jedoch aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten nicht vollumfänglich einschlägig. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz schlägt vor die Thematik nochmals in der konstituieren-
den Sitzung aufzugreifen und gegebenenfalls weitere Informationen darzulegen. 
 
Der Vorsitzende ist sicher, dass bis zu der Sitzung keine neuen Informationen vorlie-
gen werden, da die Angelegenheit vor Gericht verhandelt werden könnte. 
 
Ortsbeiratsmitglied Schwarz erwidert, dass eine anhängige Klage eine Information 
sei, die in der nächsten Sitzung mitgeteilt werden könne.  
 
Der Vorsitzende weist erneut auf die Schwierigkeit der Angelegenheit hin und ent-
schuldigt sich, keine weiteren bzw. genaueren Auskünfte diesbezüglich erteilen zu 
können. Die Situation werde geprüft und eventuelle Maßnahmen getroffen. 
 
 
 
zu 2 Widmung von Gemeindestraßen Wid. 2024/001 

Vorlage: 1830/II/66.1/2024 

 
Der Vorsitzende bezieht sich auf die allen Ortsbeiratsmitgliedern mit der Ladung 
übersandte Beschlussvorlage des Tiefbauamtes vom 21.03.2024 und berichtet, die 
im Stadtgebiet befindlichen Verkehrsanlagen “Andreas-Hofer-Straße” und “Albert-
Bastian-Weg” seien fertiggestellt worden. Nunmehr solle die Widmung als Gemein-
destraße nach dem Landesstraßengesetz erfolgen. Diesbezüglich fügt er hinzu, dass 
der Albert-Bastian-Weg bereits zahlreich bebaut und die Widmung als formeller Akt 
zu verstehen sei. Er gibt an, dass die Beschlussfassung über die Widmung dem 
Stadtrat obliege, der Ortsbeirat jedoch aufgrund der geografischen Zuordnung der 
Verkehrsanlagen ebenfalls mit der Widmung zu befassen bzw. zu beteiligen sei. Da-
her bittet er um das Einverständnis der anwesenden Ortsbeiratsmitglieder.  
 
Der Ortsbeirat beschließt einstimmig: 
 

I. Im Stadtgebiet Pirmasens wurden nachfolgende Verkehrsanlagen (Straße und 
Fußwege) gemäß beiliegenden Plänen fertiggestellt. Diese werden gemäß §§ 
1, 3, 34 und 36 des Landesstraßengesetzes (LStrG) für Rheinland-Pfalz vom 
01.08.1977, GVBl.   S. 273, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2020, 
GVBl., S. 287 (LStrG) als   Gemeindestraßen im Sinne von § 3 Abs. 3 a) LStrG 
gewidmet: 

 
1. Südliches Teilstück (Seitenarm) der „Andreas-Hofer-Straße“ im Stadtteil 

Fehrbach, von Einmündung in die Hauptachse „Andreas-Hofer-Straße“ bis 
Wendehammer vor Hs-Nr. 27c (siehe Anlage 1 mit Darstellung der Flur-
stücke); 
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2. der „Albert-Bastian-Weg“ im Stadtteil Fehrbach, von Einmündung der 
Straße „Am Rehbock“ bis zum Wendehammer mit den Flurstücks-Nrn. 
2035/18, 2035/19, 2035/20 und 2044/12 (siehe Anlage 2); 

 
3. die Straße „Am Klosterpfuhl“ im Stadtteil Winzeln, von Einmündung der 

„Blocksbergstraße“ bis einschließlich Wendehammer mit den Flurstücks-
Nrn. 955/3, 961/37, 933/17, 933/18 und 961/24 (siehe Anlage 3); 

 
4. das westliche Teilstücke der „Saarstraße“, von Einmündung der „Zweibrü-

cker Straße“ bis zur Einmündung der Straße „Nordring“ und der vorhande-
nen östlichen Reststrecke der „Saarstraße“ mit den Flurstücks-Nrn. 1648/2 
und 1648/3 (siehe Anlage 4); 

 
5. die Straße „Saratoga Avenue“, inkl. beiden Seitenachsen, von Einmün-

dung der Straße „Mississippi Avenue“ bis einschließlich den beiden Wen-
dehammern mit der Flurstücks-Nr. 7339/45 (siehe Anlage 5) sowie 

 
6. die Straße „Villa-Loeser-Weg“, von Einmündung der „Lemberger Straße“ 

bis einschließlich Wendehammer mit der Flurstücks-Nr. 4912/17 (siehe An-
lage 6). 

 
 Der Gebrauch der Straße ist nach § 34 LStrG jedermann im Rahmen dieser 

Widmung und Verkehrsvorschriften gestattet (sog. Gemeingebrauch). 
 
 

II. Das Tiefbauamt als zuständiger Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen 
wird beauftragt, die notwendigen Bekanntmachungen zu veranlassen. 

 
 Zugleich soll beim Tiefbauamt, Abt. Bauverwaltung und Umweltrecht, in Zimmer 

2.02, Schützenstraße 16, während der Dienststunden (Mo. - Fr. von 9.00 - 
12.00 Uhr sowie Do. 14.00 - 18.00 Uhr) die Widmung mit den Lageplänen 
(siehe Anlagen 1 – 6) in dem die o.g. Verkehrsanlagen enthalten sind, zur Ein-
sichtnahme ausgelegt werden. 

 
 

III.  Die Widmungen werden an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag wirk-
sam      (§ 41 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG). 
 
 

IV.  Die Beschlussfassung über Widmungen von Straßen obliegt zwar grundsätzlich 
dem Stadtrat, dennoch handelt es sich bei den Widmungen der „Andreas-Hofer-
Straße“, dem „Albert-Bastian-Weg“ sowie der Straße „Am Klosterpfuhl“ um An-
liegen, welche auch die beiden Stadtteile Fehrbach und Winzeln betreffen. 
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zu 3 Anfragen und Informationen 

 
zu 3.1 Beantwortung von Anfragen 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass keine Beantwortungen vorlägen. 
 
 
zu 3.2 Informationen 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass keine Informationen vorlägen. 
 
 
zu 3.3 Anfragen der Ratsmitglieder 

 
Der Vorsitzende fragt an, ob es vonseiten der Ortsbeiratsmitglieder Anfragen gäbe.  
 
Die anwesenden Ortsbeiratsmitglieder geben einstimmig zum Protokoll, dass dies 
nicht der Fall sei. 
 
 
 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende für 
die letzten, interessanten und abwechslungsreichen Jahre sowie für das Interesse 
und die Mitarbeit und schließt die öffentliche Sitzung um 19:08 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Christian Mühlbauer    gez. Kimberly Lemmens 
Vorsitzender    Protokollführerin 
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